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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des  Unternehmens

1.1.     Produktidentifikator  

Silbervogel DR 345 Desinfektionsreiniger

1.2.     Relevante  identifizierteVerwendungendesStoffsoderGemischsundVerwendungen,vondenen abgeraten  wird      

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Flächendesinfektion für wasserbeständige Oberflächen

1.3.     Einzelheiten  zumLieferanten,  der  dasSicherheitsdatenblattbereitstellt      
Firmenname:
Straße:
Ort:

H+R Hygiene und Reinigungsbedarf GmbH 
Klarenbachstr. 1-4
D-10533 Berlin-Moabit

Telefon: +493034350680 Telefax:+493034350682
E-Mail: silbervogel@silbervogel.com

Internet:

1.4.     Notrufnummer:      
www.silbervogel.de

+49(0)160-92250872

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1.     Einstufung  desStoffsoderGemischs  Veror

dnung(EG)Nr.1272/2008
Gefahrenkategorien:
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautätz. 1B
Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Augenschäd. 1 
Gewässergefährdend: Aqu. akut 1
Gefahrenhinweise:
VerursachtschwereVerätzungenderHautundschwereAugenschäden. Sehr giftig 
fürWasserorganismen.

2.2.     Kennzeichnungselemente  V

erordnung(EG)Nr.1272/2008

Gefahrenbestimmende  Komponente(n)  zur Etikettierung
Quaternäre Ammoniumverbindungen (vgl. Benzyl-C8-18-alkyldimethyl-, Chloride)

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H314 VerursachtschwereVerätzungenderHautundschwereAugenschäden.H400 Sehr 
giftig fürWasserorganismen.

Sicherheitshinweise
P273 Freisetzung in die Umweltvermeiden.
P280 Schutzhandschuhe undAugenschutz/Gesichtsschutztragen.P301+P330+P331

BEIVERSCHLUCKEN:Mundausspülen.KEINErbrechenherbeiführen.
P303+P361+P353

BEIBERÜHRUNGMITDERHAUT(oderdemHaar):AllekontaminiertenKleidungsstückesofortauszi
ehen.HautmitWasserabwaschen/duschen.

P305+P351+P338 BEIKONTAKTMITDENAUGEN:EinigeMinutenlangbehutsammitWasserspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310 SofortGIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arztanrufen.

mailto:silbervogel@silbervogel.com
http://www.silbervogel.de/


2.3.     Sonstige  Gefahren      
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

3.2. Gemische

Gefährliche  Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung Anteil

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

63449-41-2 Quaternäre Ammoniumverbindungen (vgl. Benzyl-C8-18-alkyldimethyl-,  Chloride) 10 - < 15 %

264-151-6 612-140-00-5

Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 10); H312 H302 H314 
H400

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

4.1.     Beschreibung der Erste-Hilfe-  

MaßnahmenAllgemeineH i n w e i s e
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

Nach Einatmen
Für Frischluft sorgen.

Nach Hautkontakt
Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser.

Nach Augenkontakt
Falls das Produkt in die Augen gelangt, sofort bei geöffnetem Lidspalt mit viel Wasser mindestens 5 Minuten 
spülen. Anschließend Augenarzt konsultieren.

Nach Verschlucken
Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdünnungseffekt). KEIN Erbrechen herbeiführen. 
Sofort Arzt hinzuziehen.

4.2.     Wichtigste  akute  undverzögertauftretendeSymptomeundWirkungen      
Keine Daten verfügbar

4.3.     Hinweise  aufärztlicheSoforthilfeoderSpezialbehandlung      
Symptomatische Behandlung.

5.1.     Löschmittel  Geeignet

eLöschmittel

Auf Umgebungsbrand abstimmen.

5.2.     Besondere  vomStoffoderGemischausgehendeGefahren      
Im Brandfall können entstehen: 
Gase/Dämpfe, gesundheitsschädlich. 
Gase/Dämpfe, reizend.

5.3.     Hinweise  fürdieBrandbekämpfung      
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu  Bestandteilen

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter  Freisetzung



6.1.     Personenbezogene  Vorsichtsmaßnahmen,SchutzausrüstungenundinNotfällenanzuwendende Verfahren      
Schutzausrüstung anlegen und ungeschützte Personen fernhalten.

6.2.     Umweltschutzmaßnahmen  
Kontaminiertes Löschwasser gem. den behördlichen Vorschriften entsorgen. 
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

6.3.     Methoden  undMaterialfürRückhaltungundReinigung      
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

6.4.     Verweis  aufandere  Abschnitte      
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Kapitel 8

7.1.     Schutzmaßnahmen  zursicherenHandhabung      

Hinweise zum sicheren Umgang
Nur im Originalbehälter aufbewahren.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

7.2.     Bedingungen  zursicherenLagerung  unterBerücksichtigung  vonUnverträglichkeiten      

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 
Nur im Originalbehälter lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Nicht zusammen mit Lebensmitteln lagern.

8.1.     Zu  überwachendeParameter      

8.2.     Begrenzung  undÜberwachungderExposition      

Schutz-  und Hygienemaßnahmen
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Augen-/Gesichtsschutz

Dicht schließende Schutzbrille. (Erforderlich bei: Ab- und Umfüllen.)

Handschutz

Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und
-menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen.

Körperschutz

Körperschutz: nicht erforderlich.
Atemschutz

Bei sachgemäßer Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche   Schutzausrüstungen



ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische  Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:
Farbe:
Geruch:

flüssigfarblo
s
charakteristisch

Prüfnorm

pH-Wert (bei20°C): 7,0-8,0

Zustandsänderungen

Schmelzpunkt:

Siedebeginn und Siedebereich: 

Sublimationstemperatur: 

Erweichungspunkt:

Flammpunkt:

Explosionsgefahren
nicht  explosionsgefährlich.

Brandfördernde  Eigenschaften
nicht brandfördernd.

Dampfdruck: 
(bei 20 °C)

- 80 °C

110 °C

Nicht bestimmt 

Nicht bestimmt

Nicht bestimmt

2,3 hPa

Dichte (bei20°C): 1,05g/cm³

10.1.     Reaktivität  

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und Handhabung.

10.2.     Chemische  S t a b i l i t ä t  

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

10.3.     Möglichkeit  gefährlicher  R e a k t i o n e n  

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

10.4.     Zu  vermeidende  Bedingungen  

Vor Frost schützen.

10.5.     Unverträgliche  Materialien  

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und Handhabung.

10.6.     Gefährliche  Z e r s e t z u n g s p r o d u k t e  

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Handhabung.

11.1.  Angaben zu toxikologischen   

WirkungenAkute Toxizität
Toxikologische Daten liegen keine vor.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben



CAS-Nr. Bezeichnung

Expositionswege Methode Dosis Spezies Quelle

63449-41-2 Quaternäre Ammoniumverbindungen (vgl. Benzyl-C8-18-alkyldimethyl-,  Chloride)

oral ATE 500mg/kg

dermal ATE 1100mg/kg

Sensibilisierende  Wirkungen
Keine sensibilisierende Wirkung bekannt

12.1.     Toxizität  

Keine Ökotoxikologischen Daten vorhanden.

CAS-Nr. Bezeichnung

Aquatische Toxizität Methode Dosis [h] | [d] Spezies Quelle

63449-41-2 Quaternäre Ammoniumverbindungen (vgl. Benzyl-C8-18-alkyldimethyl-,  Chloride)

Akute Fischtoxizität LC50 0,85mg/l 96 h Regenbogenforelle OECD 203

Akute Crustaceatoxizität EC50 0,016mg/l 48 h Daphnie

12.2.     Persistenz  und  Abbaubarkeit      

Die in der Mischung verwendeten Tenside entsprechen der Detergenzienverordnung (Nr. 648/2004) und sind 
vollständig aerob abbaubar. Das Produkt trägt nicht zum AOX Wert des Wassers bei.

12.3.     Bioakkumulationspotenzial  

Kein Hinweis auf Bioakkumulationspotential.

12.4.     Mobilität im  Boden      

Keine Daten verfügbar

12.5.     Ergebnisse  der  PBT-  undvPvB-Beurteilung      

Das Gemisch enthält keine vPvB-Stoffe (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) bzw. fällt nicht unter 
Anhang XIII der Verordnung (EG) 1907/2006. Das Gemisch enthält keine PBT-Stoffe (PBT = persistent, 
bioaccumulative, toxic) bzw. fällt nicht unter Anhang XIII der Verordnung (EG) 1907/2006.

12.6.     Andere  schädlicheWirkungen      

Keine Daten verfügbar

13.1. Verfahren der 

AbfallbehandlungEmpfehlung
Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- 
undprozessspezifisch  durchzuführen.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden.

Landtransport  (ADR/RID)

14.1.     UN-Nummer:  UN1760

14.2.     Ordnungsgemäße  U  
N-Versandbezeichnung:  

14.3.     Transportgefahrenklassen:      

ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Quaternäre
Ammoniumverbindungen (vgl. Benzyl-C8-18-alkyldimethyl-, Chloride) 

8

14.4.     Verpackungsgruppe:  III

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport



Gefahrzettel: 8

Klassifizierungscode: C9
Sondervorschriften: 274
BegrenzteMenge(LQ): 5L
FreigestellteMenge: E1
Beförderungskategorie: 3
Gefahrnummer: 80
Tunnelbeschränkungscode: E

14.5.     Umweltgefahren  

UMWELTGEFÄHRDEND: ja

15.1.     Vorschriften  zu  Sicherheit,Gesundheits-  und  Umweltschutz/spezifischeRechtsvorschriftenfürden Stoff  oderdasGemisch      

Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse:
Status:

2 - wassergefährdend
Mischungsregel gemäß VwVwS Anhang 4, Nr. 3

BiozidRegistriernummer: N-10529

15.2.     Stoffsicherheitsbeurteilung  

Für diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

Änderungen

Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 2,9,14,15.

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)
H302 Gesundheitsschädlich beiVerschlucken.
H312 Gesundheitsschädlich beiHautkontakt.
H314 VerursachtschwereVerätzungenderHautundschwereAugenschäden.H400 Sehr 
giftig fürWasserorganismen.

Weitere Angaben

Die Verarbeitungs- und Anwendungshinweise befinden sich auf den technischen Merkblättern zu den 
Produkten. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse , sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben


